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VIKING, VAXHOLM, RÜFFERT - AUCH WISSENSCHAFT KOMMENTIERT GE-
RICHTSHOFURTEILE KRITISCH 

Die Urteile im „Viking“1 - und „Vaxholm“2 -Fall vom vergangenen Dezember bildeten erst den Anfang einer 
ganzen Reihe arbeitnehmerkritischer EuGH-Entscheidungen aus der jüngeren Vergangenheit. Nach dem 
„Rüffert“-Urteil3 vom April 2008 folgte nun das Urteil im Vertragsverletzungsverfahren der Kommission ge-
gen Luxemburg (siehe unten Rubrik Neues vom EuGH). Zu diesen aus Arbeitnehmersicht so wichtigen Fällen 
hatt der EU-Infobrief bereits ausführlich informiert.. Diesmal wollen wir darüber berichten, welche Resonanz 
die Urteile in anderen wichtigen europäischen Institutionen sowie in der Wissenschaft bislang erfahren ha-
ben. 

Von Valentin Wedl, AK Wien (valentin.wedl@akwien.at) 
 
Zusammenfassend lassen sich alle 
vier einschlägigen Judikate auf zwei 
Themenkreise reduzieren: einerseits 
die Reichweite gewerkschaftlicher 
Rechte auf kollektive Kampfmaß-
nahmen („Viking“- und „Vaxholm“-
Fall), andererseits das anwendbare 
Arbeitsrecht bei der grenzüberschrei-
tenden Dienstleistungserbringung, 
insb nach Maßgabe der Entsende-
richtlinie („Vaxholm“-, „Rüffert“- und 
„Kommission/Luxemburg“-Fall). Wir 
sind in unserer Berichterstattung zum 
Schluss gelangt, dass der Gerichts-
hof erstens ein erstaunlich strenges, 
geradezu uneuropäisches Maß an die 
Zulässigkeit von Arbeitskampfmaß-
nahmen anlegte, und er zweitens 
Wesen und Wert der Entsenderichtli-
nie aushöhlte – man könnte auch 
sagen – sie geradezu in ihr teleologi-
sches Gegenteil verkehrte. 

Einschätzung der Wissenschaft 
Diese Einschätzung fand hinsichtlich 
der Schieflage zwischen Grundrech-
ten und Grundfreiheiten unmissver-
ständliche Bestätigung in der Wis-
senschaft, wie sie insbesondere 
durch diverse Publikationen in Fach-
magazinen zum Ausdruck gekommen 
ist. In Österreich publizierte nebst 
anderen Robert Rebhahn eine kriti-
sche Besprechung, worin er unter 
anderem bemerkt, dass „kein norma-
ler Staat ... bestimmte Rechte der 
Unternehmer, nur weil sie ein Bin-
nengrenzen überschreitendes Han-
deln betreffen, stets höher stellen als 
andere Grundrechte [würde]“ (wbl 
2008, 63 ff (69)).   
 
International schaltete sich Norbert 
Reich, Universität Tartu, mehrfach in 

die Diskussion ein, zuletzt in der Ger-
man Law Review.4 Er stellt die „unac-
ceptable consequence“ fest, dass der 
„Viking-Fall“ eine klare Tendenz auf 
Seiten der Grundfreiheiten und zu 
Lasten der sozialen Rechte enthalte. 
Geradezu als brilliant sind weiters die 
Ausführungen Catherine Barnards, 
Universität Cambridge, zu bezeich-
nen, die in ihrer kritischen Analyse 
einen Bogen über das gesamte Bin-
nenmarktrecht einschließlich der 
Dienstleistungsrichtlinie zu spannen 
versteht.5  
 
Im Hinblick auf das doch überra-
schend rigide „Rüffert“-Urteil, wonach 
in Deutschland bei öffentlichen Auf-
tragsvergaben nicht mehr der örtliche 
Tariflohn verlangt werden dürfe 
(mangels Allgemeinverbindlichkeit),  
verweisen wir insbesondere auf die 
Ausführungen von Thomas Blanke. 
Er dokumentiert, inwiefern die Ent-
scheidung des EuGH den Schutz 
entsandter Arbeitnehmer vor „Lohn-
dumping“ bei öffentlicher Auftrags-
vergabe unmöglich macht.6  
 
Dies ist natürlich nur ein kleiner, letzt-
lich willkürlicher Auszug aus den 
zahlreichen Reaktionen auf die 
EuGH-Urteile. Eine Liste weiterer 
wichtiger Beiträge stellt das Europäi-
sche Gewerkschaftsinstitut zur Verfü-
gung.7 

Konsequenzen für die Politik 
Von Seiten der Kommission, die um 
messerscharfe juristische Analysen 
selten verlegen ist, konnten bislang 
nur Versuche der Beschwichtigung 
vernommen werden. Anders der Eu-
ropäische Gewerkschaftsbund (EGB), 

der noch im März (also sogar noch 
vor der „Rüffert“-Entscheidung) eine 
scharfe Entschließung verabschiedet 
hatte.8 Darin heißt es: „Unsere 
Grundrechte sind somit in Gefahr und 
im Allgemeinen auch die Unabhän-
gigkeit der Gewerkschaften“, (S. 3), 
und weiter: „Dieser Zustand ist für 
den EGB und seine Mitglieder un-
tragbar und wir müssen Maßnahmen 
fordern und ergreifen, um den ent-
standenen Schaden zu beheben.“ 
Konkret schägt der EGB ua folgende 
Maßnahmen vor: 
 
(1) Eine „Klausel für den sozialen 
Fortschritt“: Der EGB setzt sich für 
eine generelle Klausel ein, wonach 
Bestimmungen zur Freizügigkeit un-
ter Berücksichtigung der Grundrechte 
auszulegen sind. Das heißt, dass im 
Fall des Konklikts (soziale) Grund-
rechte Priorität gegenüber Grundfrei-
heiten genießen. Ein entsprechender 
Regelungsvorschlag, dessen rechtli-
che Rangordnung noch zu klären 
wäre, lehnt sich an die sog „Monti-
Klausel“ an, die die Gewerkschaft 
bereits zweimal gegenüber der 
Kommission mit Erfolg durchsetzen 
konnte, sowohl in Zusammenhang 
mit einem Frühwarnsystem im Be-
reich des freien Warenverkehrs (sie-
he Art 2 der VO EG/2679/98, der 
Name „Monti“-Klausel rührt vom da-
mals zuständigen Kommissar Monti) 
als auch mit der Dienstleistungsricht-
line (siehe Art 1 Abs 7 der RL 
2006/123/EG). 
 
(2) Änderung der Entsenderichtlinie: 
Die Entscheidungen des Gerichtshofs 
führten auch den Änderungsbedarf 
der Entsenderichtlinie vor Augen. So 
soll einerseits das freie skandinavi-
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sche Kollektivvertragssystem als 
Regelungsform von der Entsende-
richtlinie gedeckt werden. Überdies 
muss klargestellt werden, dass die 
Entsenderichtlinie die Anwendbarkeit 
weiterer Arbeits- und Beschäfti-
gungsbedingungen am Ort der kon-
kreten Tätigkeit vorschreiben darf als 
derzeit der Fall ist (über den „harten 
Kern“ des Artikel 3 hinausgehend, zB 
nicht nur auf „Mindest“-Löhne be-
grenzt). Interessant ist ferner der 
Vorschlag des EGB, für die Definition 
der vorübergehenden Entsendung ein 
zeitliches Höchstmaß von drei Mona-
ten vorzusehen. 
 
(3) Stärkere transnationale Koordinie-
rung der Kollektivverträge: Im Lichte 
der Europarechtswidrigkeit der 
schwedischen „Lex Britannia“, wo-
durch Schweden nun mangels Ver-
einbarkeit seines Systems mit der 
Entsenderichtlinie ebenso ausländi-
sche Kollektiverträge berücksichtigen 

müsse, plädiert der EGB für eine 
bessere Koordinierung transnationa-
ler Aspekte bei Kollektivvertragsver-
handlungen. 
 
Man kann davon ausgehen, dass der 
EGB nach den weiteren negativen 
Entscheidungen im „Rüffert“- und 
„Kommission gegen Luxemburg“-Fall 
an seiner Resolutheit nichts ändern 
wird. In Insiderkreisen ging übrigens 
das Gerücht um, dass der Gerichts-
hof seine Entscheiung im „Kommissi-
on/Luxemburg“-Fall aus politischen 
Gründen erst nach dem irischen Re-
ferendum zum Vertrag von Lissabon 
angesetzt hat. Genützt hätte ihm 
derartig feinsinniges Kalkül jedenfalls 
nichts.♦ 

Anmerkungen: 
1 Rs C-438/05,  ITF and the Finnish Sea-
men´s Union, siehe _EU Infobrief Nr 
5/2007 
2 Rs C-314/05, Laval un Partneri, eben-
dort 

3 Rs C-346/06, Rüffert, EU Infobrief Nr 
2/2008 
4 German Law Review, Vol 09 Nr 2, 2008, 
S 126 ff, siehe 
http://www.germanlawjournal.com/article.
php?id=891) 
5 siehe Mitchell Working Paper Series, 
Europa Institute, 5/2008 , 
http://www.law.ed.ac.uk/file_download/ser
ies/44_employmentrightsfreemovementun
dertheectreatyandtheservicesdirecti-
ve.pdf) 
6 Siehe http://www.etui-
rehs.org/en/Headline-issues/Viking-Laval-
Rueffert/2-Articles-de-la-litterature-
academique-sur-les-jugements 
7 Siehe http://www.etui-
rehs.org/en/Headline-issues/Viking-Laval-
Rueffert 
8 Siehe 
http://www.etuc.org/IMG/pdf_ResolutionD
E-2.pdf 
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+++Neues vom EuGH+++ 
...DER LETZTE SCHREI AUS LUXEMBURG 
 
Urteil des Gerichtshofs vom 19.6.2008 in der Rs C-319/06, Kommission gegen Luxemburg 
 
Mitte Juni verurteilte der EuGH Luxemburg - nicht zum ersten Mal - wegen zu strenger Regelungen für Unterneh-
men, die Arbeitskräfte nach Luxemburg vorübergehend zur  Dienstleistungserbringung entsenden. Luxemburg habe 
gegen seine Verpflichtungen aus der Entsenderichtlinie in Zusammenhang mit den Bestimmungen zum freien 
Dienstleistungsverkehr (Art 49 EG-Vertrag) verstoßen. Von diesem Verdikt sind im Wesentlichen folgende Aspekte 
des luxemburgischen Arbeitsrechts betroffen: 
 
Erstens hätte Luxemburg einzelne Bestimmungen seines Arbeitrechts, die nicht zum harten Kern der von der Ent-
senderichtlinie geschützten Bestimmungen am Arbeitsort (vgl die Liste gemäß Art 3 Abs 1 UA 2 Entsenderichtline) 
zählen, nicht anwenden dürfen. Luxemburg versuchte damit zu argumentieren, dass es sich hierbei um zwingende 
Vorschriften der öffentlichen Ordnung handelte (ordre public – siehe auch Art 3 Abs 10 Entsenderichtlinie). Im Ein-
zelnen betrifft dies folgende unzulässige „ordre-public“-Regelungen: 
 
Im Hinblick auf das Recht auf einen schriftlichen Arbeitsvertrag oder entsprechende Unterrichtung durch den Arbeit-
geber wies der Gerichtshof darauf hin, dass dies ohnedies allen Arbeitnehmern kraft Gemeinschaftsrecht (Richtlinie 
91/533/EG) schon im Herkunftsmitgliedstaat des Unternehmers verbrieft sein müsse (vgl Rn 35 ff des Urteils). Dies 
betreffe ferner auch den Gleichbehandlungsgrundsatz von Vollzeit- und Teilzeitarbeitnehmern aufgrund der Richtli-
nie 97/81/EG (vgl Rn 56 ff des Urteils). 
 
Der Gerichtshof stieß sich ferner an der automatischen Anpassung der Entlohnung an die Entwicklung der Lebens-
haltungskosten. Denn von der Entsenderichtlinie seien eben nur Mindestlöhne gedeckt – und seien es auch index-
angepasste. Darüberhinaus gehende Löhne dürften also mangels Eintragung in der Entsenderichtlinie nicht zwin-
gend angepasst werden. Insoweit könne Luxemburg auch nicht dadurch mit der öffentlichen Ordnung punkten, als 
mit derartigen Indexanpassungen der soziale Friede bzw die Kaufkraft der Arbeitnehmer erhalten würde (vgl Rn 49, 
53 des Urteils). Luxemburg – so der Gerichtshof im O-Ton – hätte im konkreten Fall vielmehr „Tatsachen vortragen 
müssen, die Aufschluss darüber geben, ob und in welchem Maße die Anwendung der Bestimmung ... zur Verwirkli-
chung dieses Ziels [i.e. Wahrung der öffentlichen Ordnung, Anm VW] beitragen kann“ (Rn 52 des Urteils).  
 
Ein vierter unzulässiger Aspekt sei ferner die generelle Anwendbarkeit aller Regeln betreffend Tarifverträge, also 
insbesondere unabhängig von den konkreten Tarifvertragsinhalten. 
 
Außerdem ging der EuGH mit den luxemburgischen Kontrollmodalitäten bei Arbeitnehmerentsendungen hart ins 
Gericht. Unternehmer dürften nämlich nicht dazu angehalten werden, noch vor Arbeitsaufnahme der Gewerbeauf-
sicht die für deren Kontrolle unbedingt notwendigen Angaben – und sei es nur auf Anfrage (!) – zur Verfügung zu 
stellen. Diese Bestimmung erzeuge nämlich den Eindruck einer verpönten Vorabgenehmigung und führe jedenfalls 
zu Rechtsunsicherheit (Rn 77 ff des Urteils). Und schließlich dürfe den Unternehmen auch nicht abverlangt werden, 
dass sie alle erforderlichen Kontrollunterlagen bei einem in Luxemburg ansässigen ad-hoc Vertreter hinterlegen 
müssten (Rn 85 ff des Urteils). Die Benennung eines am Ort der Dienstleistungserbringung anwesenden Mitarbei-
ters des Unternehmens müsse ausreichen.♦ 
       Valentin Wedl, AK Wien (valentin.wedl@akwien.at) 
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DER GLOBALISIERUNGSFONDS – EIN PLACEBO GEGEN GLOBALISIE-
RUNGSANGST? 

Seit 1.1. 2007 ist der Europäische Globalisierungsfonds eingerichtet. Insgesamt wurden bisher elf Ansuchen 
um Förderungen für aktive arbeitsmarktpolitische Maßnahmen für globalisierungsbedingt entlassene Arbeit-
nehmerInnen eingereicht, sechs davon wurden zwischenzeitlich genehmigt. Zahlungen von insgesamt 22 Mio 
€ wurden an die Mitgliedstaaten ausbezahlt. Die ausbezahlten Beträge liegen damit weit unter dem veran-
schlagten Budget für den EGF von 500 Mio €. Die auf eine Idee von Kommissionspräsident Barroso zurück-
gehende Einrichtung wird von vielen kritisiert. 

Von Éva Dessewffy, AK Wien (eva.dessewffy@akwien.at) 
 
Der Europäische Fonds für die An-
passung an die Globalisierung  - kurz 
Globalisierungsfond (EGF) genannt – 
wurde eingerichtet, um Erwerbslose 
zu unterstützen, die ihren Arbeits-
platz aufgrund des durch die fort-
schreitende Globalisierung zuneh-
menden Wettbewerbsdrucks verloren 
haben. Er entstand im Kielwasser 
des ‚Nein’ zur EU-Verfassung in 
Frankreich und den Niederlanden 
sowie einer umfassenden Restruktu-
rierung von HP France, die zu erheb-
lichen Arbeitsplatzverlusten führte. 
Ursprünglich hatten mehrere Mit-
gliedstaaten den Vorschlag abge-
lehnt. Doch der Kompromiss über 
den EU-Haushalt 2007-2013 bahnte 
schließlich den Weg für den Globali-
sierungsfonds, der jährlich mit 500 
Mio € dotiert wird. EU-
Kommissionspräsident Barroso kün-
digte die EU-weite Unterstützung von 
50.000 Arbeitskräften pro Jahr an, 
die infolge von Handelsliberalisierung 
arbeitslos geworden sind. Im vergan-
genen Jahr profitierten europaweit 
allerdings nur 5.113 Menschen vom 
EGF und bekamen durchschnittlich 
3.640 €.  

Die EGF Anträge im Überblick 
Im Lauf des letzten Jahres erhielt die 
Generaldirektion Beschäftigung der 
EU Kommission folgende Anträge:  
• Zwei aus Frankreich mit 2.400 

Entlassungen bei Zulieferern von 
Peugeot-Citroën und Renault 
aufgrund des verstärkten Wett-
bewerbs auf dem Kleinwagen-
markt, insbesondere aus Asien. 
Die französischen Behörden be-
antragten eine Kofinanzierung ih-
rer arbeitsmarktpolitischen Maß-
nahmen für die 900 am schwers-
ten betroffenen ArbeitnehmerIn-

nen 2,5 Mio bzw 1,25 Mio €. Bei-
de Summen wurden im Dezem-
ber 2007 in voller Höhe ausbe-
zahlt. 

• Einer aus Deutschland mit 3.300 
Entlassungen bei zwei deut-
schen Tochtergesellschaften des 
taiwanesischen Handyherstellers 
BenQ infolge der Expansion sei-
ner Geschäfte in der asiatisch-
pazifischen Region. Die bean-
tragte EGF-Beihilfe belief sich 
auf 12,76 Mio € für Mobilitätsbei-
hilfen, Weiterbildung und Berufs-
beratung. Die Summe wurde im 
Dezember 2007 in voller Höhe 
ausbezahlt. 

• Einer aus Finnland mit 1.000 
Entlassungen beim Handyzube-
hörhersteller Perlos in der Regi-
on Nordkarelien. Finnland bean-
tragte einen EGF-Zuschuss von 
2 Mio €, der im Dezember 2007 
ausbezahlt wurde.  

• Einer aus Malta mit 675 Entlas-
sungen bei zwei Textilunterneh-
men, deren Produktionsbetriebe 
entweder verlagert oder teilweise 
geschlossen wurden. Da Malta 
das Land in der EU mit der 
kleinsten Erwerbsbevölkerung 
ist, hatte selbst die verhältnis-
mäßig geringe Zahl von Entlas-
sungen erhebliche Auswirkungen 
auf den Arbeitsmarkt. Malta be-
antragte eine EGF-
Mitfinanzierung von 681.000 €. 
Die Summe wurde im Mai 2008 
zur Gänze an Malta überwiesen.  

• Ein Antrag aus Portugal in der 
Höhe von 2,5 Mio € zur Wieder-
eingliederung von etwa 1.550 
ArbeitnehmerInnen in drei Unter-
nehmen (Alcoa Fujikura, Opel 
Portugal, Johnson Controls). Alle 
drei Unternehmen haben ihre 

Werke geschlossen und die Ar-
beit in Länder mit niedrigeren 
Logistik – und Transportkosten 
verlagert. Die beantragte Finan-
zierung wurde im April bewilligt.  

• Ein Antrag aus Spanien, der 
nahezu 1.700 Entlassungen bei 
Kraftfahrzeughersteller Delphi 
und 15 Zulieferern umfasst. Es 
wurde eine EGF-Mitfinanzierung 
von fast 14 Mio € beantragt. Der 
Antrag wird gegenwärtig von der 
Kommission geprüft.  

• Vier aus Italien stammende An-
träge umfassen über 4.400 Ent-
lassungen bei Textilunternehmen 
in der Region Sardinien, Piemont 
und Lombardei. Beantragt wur-
den 12 Mio, 9,3 Mio bzw 15 Mio 
€. Alle vier Anträge werden noch 
von der Kommission geprüft. 

Kritik  
500 Mio € jährlich stehen bereit, 
dennoch wurden im ersten Jahr nicht 
ganz 5 Prozent dieser Summe ge-
nützt. Von den elf bei der Kommissi-
on eingegangenen Anträgen ist ledig-
lich in sechs Fällen tatsächlich Geld 
geflossen. Dies ist nur teilweise mit 
der Tatsache zu erklären, dass es 
sich um ein neues Instrument han-
delt. Auch die zeitaufwändige Prüf- 
und Verfahrendsdauer – der Rat und 
das Europäische Parlament müssen 
der Kommissionsempfehlung zu-
stimmen – können die zurückhalten-
de Annahme der neuen Einrichtung 
nicht hinreichend begründen. An-
scheinend bilden die Mindestzahl von 
1.000 Entlassungen als primäre Ent-
scheidungsgrundlage für die Ge-
nehmigung und die grundsätzliche 
Ausgrenzung von EU-internen Verla-
gerungen Hürden, welche die Mit-
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gliedstaaten von einer Beantragung 
der Gelder abhalten.  
 
In der Entstehungsdiskussion des 
Globalisierungsfonds kam Kritik va 
aus Deutschland. Die nationalen 
Sozialnetze reichten aus, seien 
schneller, kostengünstiger und wären 
zielgerichteter. Ein weiterer europäi-
scher Topf, finanziert auch durch 
deutsche Steuern sei unnötig. Para-
doxer Weise profitierte bisher ausge-
rechnet Deutschland am meisten, 
denn die Hilfen für die 3 300 Ange-
stellten der früheren Siemens-
Handysparte (BenQ) waren mit 12,8 
Mio € bisher mit Abstand die höchs-
ten. Seither ist die Kritik aus 
Deutschland verstummt. Deutschland 
könnte aber möglicher Weise auch 
mit dem Fall Nokia Mittel aus dem 
EGF beziehen. Der finnische Handy-
hersteller verlagert nach Rumänien 
um dort noch kostengünstiger zu 
produzieren. Zwar handelt es sich bei 
der Verlagerung des Bochumer 
Werks nach Rumänien um eine in-
nereuropäische – und damit nicht wie 
in der Verordnung des EGF vorgese-
hen, um eine Verlagerung in ein Dritt-
land außerhalb der EU. Dennoch 
machen Kommissionspräsident Bar-
roso und Kommissar Spidla den von 
der Werkschließung Betroffen Hoff-
nungen auf eine wohlwollende Prü-

fung. Die deutsche Bundesregierung 
müsse laut Kommission in ihrem 
Antrag lediglich nachweisen, dass 
die Nokia-Arbeiter „Veränderungen 
im Welthandelsgefüge“ zum Opfer 
fielen. Der gnadenlose Preiswettbe-
werb bei Handys wäre eine solche 
Veränderung. Bisher hat die deut-
sche Bundesregierung allerdings 
noch keinen Antrag gestellt. Bei posi-
tiver Beurteilung durch die Kommis-
sion würde Nokia damit zum Präze-
denzfall. 
 
Auch für Österreich könnte die von 
der Kommission bewilligte Kofinan-
zierung des maltesischen Falles 
interessant werden. Die Argumente 
aus Sicht einer klein strukturierten 
Wirtschaft sind auch hier zu Lande 
relevant. Hier fand das Kriterium für 
klein strukturierte Volkswirtschaften, 
wonach Zahlungen aus dem Globali-
sierungsonds auch dann möglich 
sind, wenn Kündigungen schwerwie-
gende Auswirkungen für die Beschäf-
tigung und die lokale Wirtschaft ha-
ben und es sich um kleine Arbeits-
märkte oder außergewöhnliche Um-
stände handelt, Anwendung. Die 
unter diesem Titel ausbezahlten Mit-
tel wurden mit maximal 15% des 
EGF Budgets gedeckelt. Ob damit 
auch die 240 ForscherInnen des 
Pharmakonzerns Novartis in Wien 

eine Abfederung durch Brüssel erhal-
ten könnten ist freilich fraglich. Ob-
wohl Novartis regelmäßig Gewinne 
schreibt, fiel der Aktienkurs im Vor-
jahr, was zur Folge hatte, dass  das 
Schweizer Pharmaunternehmen 
letzten Dezember bekannt gab, die 
Wiener Forschungsstätte nach Basel 
zu verlegen. Bisher bemüht sich der 
Betriebsrat den Standort in Wien zu 
erhalten, eine Beantragung von EGF-
Mitteln ist daher nicht aktuell. 
 
Insgesamt muss man sich aber um 
das EU-Budget keine Sorgen ma-
chen. Das EGF-Geld stammt nämlich 
aus dem Europäischen Sozialfond 
(ESF). Der EGF verfügt über keinen 
eigenen Etat. Im Falle eines bewillig-
ten Antrags, zieht die Haushaltsbe-
hörde die benötigten Mittel aus dem 
ESF ab. Bei den Geldern des Globa-
lisierungsfonds handelt es sich daher 
nicht – wie vielfach angenommen - 
um zusätzliches Geld, das für die 
Globalisierungsopfer aufgebracht 
wird. Hier wird kritisiert, dass die 
ESF-Gelder langfristiger, Struktur 
verbessernder und nachhaltiger neue 
Arbeitsplätze schaffen könnten, wäh-
rend aus dem EGF lediglich Akut-
maßnahmen zur Symptombekämp-
fung der Globalisierung finanziert 
werden.♦ 
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Spezialisierungsmuster und Wertschöpfungsintensität der österreichischen Exportwirtschaft (Au-
tor: Nikolaus Bayerl), Materialen zu Wirtschaft und Gesellschaft Nr 105, Wien 2008 
Die Studie geht der Frage nach, inwiefern die Steigerung der außenwirtschaftlichen Tätigkeiten als auch mögliche 
Veränderungen im Spezialisierungsprofil Auswirkungen auf die Wertschöpfungsintensität der österreichischen Ex-
porte hatten. Dabei wird auch analysiert, ob die seit dem Jahr 2003 für Deutschland vorgebrachte These der Basar-
Ökonomie für Österreich zutrifft. Es wird des Weiteren berechnet, welchen Beitrag die Exporte zur Entwicklung der 
Beschäftigung leisteten. Darüber hinaus wurde ein mögliches technologisches Upgrading der österreichischen Ex-
portwirtschaft untersucht.  
 
Download der Gesamtstudie unter: http://wien.arbeiterkammer.at/pictures/d67/MWUG_1051.pdf 
Bestellung unter: http://wien.arbeiterkammer.at/www-403-IP-40003.html 
 
Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2008 (Online-Ausgabe) 
Das Wirtschafts- und Sozialstatistische Taschenbuch der Bundesarbeitskammer enthält eine kompakte Gesamtdar-
stellung der wichtigen Wirtschafts- und Sozialstatistiken für Österreich. Zusätzlich enthält es auch eine Reihe von 
nützlichen internationalen Übersichten. Im zweiten Teil des Taschenbuchs findet sich der letzte Stand wichtigen 
Bestimmungen zur Sozialpolitik, Arbeitslosenversicherung, Arbeitsrecht, Schutz der berufstätigen Frau, Familienleis-
tungen, Wohnungswesen und Steuerrecht. 
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